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XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Zlo 6251-Pr.2/1972 
\.Jien, 24. August 1 CJ72 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
"'lien 10 

tOSt; IA.B. 
Z~ 6J'J> jJ. 

2 8Q AU9, 1972 'fräs. am ....•........ ····· 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dro Keimel und Genossen vom 

9. Juli 1972, Nro 688/J, betreffend Propagandaschrift tlI1ehrvlert
steuer 1968 - 1972", beehre ich mich mitzuteilen: 

ad 1 und 2: 

Die gGbe~ständliche Informationsbroschü~e ist ein DruGkwerko 
Der Ausdruck "Drucksch:!:'ift" ist dem Pressegeset7, nur im 7.,usamwcm
hang mit "periodischer Druckschrift" bekannto 

DrucKwe'rke als solche benötigen zwar dann, wenn sie zur Verb:t-ei tunp' 
bestimmt sind und nicht als amtliche Drucbverke von einer Bundes
oder Landesbehörde innerhalb ihres Wirkungskreises herausgegeben 
werden (§2 und § 14 Pressegesetz) ein Impressum nach § 15 Presse

gesetz, also Druck- und Verlagsort, sowie Drucker und Verleger, 
niemals aber die Bezeichnung des Herausgebers un,l verantwortlichen 
Redakteurs im Impressumo § 16 Pressegesetz gilt auschließlich für 
periodische Druckschriften, also für Druckwerke, die in Zwischen
räumen von höchstens 3 Monaten in ständiger Folge erscheinen 
(§ 2 Abso 2 Pressegesetz)o 

Es ist somit eindeutig klargAsteIlt, daß für diese Presseunterlage 

gemäß Fressegesetz weder ein Herausgeber noch ein verantwortlicher 
Redakteur anzuführen waren o 

ad ~: _ .. -
Die gegenständliche Informationsbroschüre diente als Presseunter
lage anläßlich der Pressekonferenz des Her:rn B1llldesministers .fü:!:' 
Finanzen v.om 160 Juni 1972 zum Thema Mehrwertsteuero 

ad 4: 
Die Auflage betrug 400 Stücko 

0/. 
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§d .:2..t 
Die Presseunterlage ist, wie schon erwähnt, den Journalisten, 
die an der Pressekonferenz vom 160 Juni 1972 teilgenommen 
haben, zur Verfügung gestellt Hordeno Außerdem wurde sie den 
93 SPÖ-Abgeordneten, den 79 Abgeordneten der ÖVP ~nd Cen 8 
Abgeordneten der FPÖ zu deren Information übermittelto 

Die Gesamtkosten dieser PresG8unterlage belaufen sich auf 
rund 600000- Schilling .. 

ad 'I und 8: 

Aus den im Budget 1972 veranschlagten Mitteln für den laufendE:J.1 
Aufwand .. 
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